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EIDGENÖSSISCHE GLOSSEN.

tIZWfÄev 2?er/zZ.

Vom Divisionsgéricht in St. (lallen ist ein
Oberleutnant, Dienst Verweigerer aus Gewissensgrün-
den, zu vier Monaten Gefängnis (militätischer
Strafvollzug) verurteilt worden. Das ''St. Galler
Tagblatt" sagt dazu: "Im Hinblick auf diese Fälle
darf man sich wohl neuerdings die Frage vorlegen,
ob es nicht besser wäre, solchen Leuten den Weg
für einen Zivildienst zu öffnen, statt sie zwecklos
immer wieder einzusperren. Der Richter ist in
seinem Urteil natürlich ans Gesetz gebunden, aber
Aufgabe des Parlamentes wäre es, diesem Zustand
ein Ende zu machen."

Wir wollen nicht den Fall selber diskutieren,
das wäre auch zwecklos, sondern bloss seine Folgen.
Sie sind kennzeichnend — für unsere Demokratie.
Nämlich, wenn ein Ollizier den Dienst verweigert.
so wird er mit Gefängnis bestraft, degradiert und
aus der Armee entlassen. Wenn ein Soldat (oder
Unterollizier) den Dienst verweigert, so wird er
auch mit Gefängnis bestraft (degradiert), aber nicht
aus der Armee entlassen. Die Folge davon ist,
dass ein solcher Dienstverweigerer, der -das Un-
glück hat, nicht Offizier zu sein, jedes Jahr von
neuem vors Divisionsgericht gestellt und von neuem
ins Gefängnis geworfen wird, und zwar in ein Ge-
fängnis ohne militärischen Strafvollzug. So spricht
und handelt unser Gesetz. Es gibt Männer von
solcher Standhafligkeit in ihrer Ueberzeugung, dass
sie zum dritten- und v"icrtenm.il ins Getängnis wan-
dem — weil sie nicht Offizier sind. Wenn das
demokratische Gerechtigkeit: ist, so müssen wir uns
ihrer schämen. Oder soll man in Zukunft den
Dienste erweigerern

_
den guten Rat geben, zuerst

)llizier zu werden
Die Einsichtigen werden es hegriissen, .dtiss man

eine Strafe von vier Monaten Militärgefängnis,
Dcgradieruug und Entzug der bürgerlichen Rechte
für ein Jahr als genügend erachtet, um die Verl-
Weigerung des Dienstes aus Gevvisscnsgriinden zu
sühnen. Man soll aber die Soldaten und Unter-
olliziere nicht: schlechter behandeln und vor allem
aufhören, jene lächerliche Komödie aufzuführen,
die für die Richter und die Allgemeinheit gleich
entwürdigend ist: den gleichen Mann Jahr.um Jahr
vor das gleiche Gericht zu stellen, die gleichen
Reden zu halten, von beiden Seifen aus, und die
gleiche Strafe auszusprechen, lim einige Wochen
verschärft.

Wir verlangen also nicht so viel wie das "St.
Galler Tagblatt " (man darf in der Schweiz nicht
zuviel verlangen), wir wären schon zufrieden, wenn
man dem Soldaten und dem Unteroffizier die Gnade
zubilligte, die man dem Offizier heute schon zu-
billigt: nach Abbüssung der Strafe aus der Armee
entlassen zu werden. Denn einen Dienstverweigerer
dieser läutern Art: immer wieder von neuem zu be-
strafen, das ist sicherlich zwecklos —- um kein
anderes Wort zu gebrauchen.
S7;v///o.v/g/v/V.

Die Rechtsprechung erscheint einem dann und
wann in einem seltsamen Licht. Der alle Spruch,
dass man die kleinen Diebe hänge und die grossen
laufen lasse, ist eine jener Wahrheiten, die dem
Aufbau der menschlichen Gesellschaft mehr ge-
schadet: haben, als man sich träumen lässt. Ge-
rade die Tatsache, dass für Vergehen, die aus
niedriger gemeiner Gesinnung entstehen, die Strate
oft gering ist, oft gar nicht: einmal ausgesprochen
Werden kann, dass also gerade solche Leute nicht
unschädlich gemacht werden können, ist eine höh-
nische Verspottung unserer Gesetze. Was macht,
das Gesetz mit einem Schweizer wie dem Waadt-
lancier Eugene François Rochon, der nach Abbiis-
sung etlicher Strafen während des Krieges in Genf
als französischer Spion tätig war (und dafür mit
ein wenig Gefängnis bestraft wurde) und dessen

Hauptspezialität es gewesen ist, richtige und an-
gebliehe Spione der Zentralmächte (mindestens 18
Personen) durch Hinüberlocken auf französisches
Gebiet den Franzosen ans Messer zu liefern Ist
das nicht etwas com Gemeinsten — wenn man
nachher auch clic "palmes académiques" erhält?
Und was geschieht mit einem solchen Menschen
Alles, was geschieht, beschränkt sich darauf, class

dieser Poehon nach grossen juristischen Schwierig-
keilen und Erledigung etlicher Rekurse im No-
vember 1925 aus dem Kanton Genf ausgewiesen
werden kann. Die Waadtländer werden sich freuen!

/ 'o//os7c//Wr//W7.
Unsere Volkswirtschaft: macht Fortschritte. Die

Organisation wird vereinfacht: Der Kanton Aargau
hat in den Jahren 1921—1924 vor allem durch
Ni chtwiederbesetzung freigewordener Staatsstellen
die hübsche Summe von Frs. 356,000 erspart. Ein
tröstliches Versprechen für ähnliche Bestrebungen
in anderen Kantonen. Oder sollte der Kanton Aar-
galt allein zuviele Beamte gehabt haben, oder allein
den Mut finden, einzugestehen, class er zuviele be-
sass (Der Kanton Zürich braucht beispielsweise
für die Automobilkontrolle mit Steuereinzug 13

Personen, die zusammen 100,000 Fr. kosten.)
Wir prüfen endlich die Struktur unserer wirt-

schaftlichen Verhältnisse im Sinne einer bcschei-
denen Planwirtschaft. Dazu rechne ich die Unter-
suchungen des Eidgen. Arbeitsamtes über lieber-
fremdling, Ein- und Auswanderung, mitgeteilt in
Nr. 16 der Wirtschaftsberichte des Schweizerischen
Flandelsamtsblattes, durch die nun auch an Hand

von Zahlen bewiesen wird, dass als Hauptursacbc
der starken Auswanderung von Schweizern und Ein-
Avancierung von Ausländern " die Unstimmigkeit der
beruflichen Gliederung der schweizerischen er-
werbst'ätigen Bevölkerung mit den Anforderungen
der Volkswirtschaft " betrachtet werden können.
Mit anderen Worten: Viele Schweizer lernen etwas,
was wir nicht brauchen; darum muss vieles, was
wir brauchen, von Ausländern gemacht werden.

Und dazu rechne ich auch den Vortrag, den Pro-
fessor Dr. Schorer (Freiburg) an der Tagung der
Schweiz. Statistischen Gesellschaft gehalten hat.
Fr gipfelt in der nicht gerade "modernen" wissen-
sella 111 irhen Auffassung, dass die Produktion dazu
da sei, um Bedürfnisse zu befriedigen. Es schadet
nichts, wenn uns das einmal wieder zu Gemiite
geführt wird, denn wir produzieren allzu viele
Dinge, die kaum als ein Bedürfnis betrachtet wer-
den können.

(/A7/.V J/oe.vc:////>7 /// c/cz ".W/.-Z'g.")

Auf den Gründungsspuren einiger
Schweizerstädte.

Wer der Entstehungsgeschichte unserer Städte
nachgehen will, muss wohl unterscheiden zwischen
den ersten Ansiedlimgen von Jägern, Fischern oder
Ackerbauern und den meist viel später erfolgten,
eigentlichen Städtegründungen. Jene kleinen Wei-
1er, bestehend aus armseligen Hütten, Pfahlbauten
oder Wolingniben, die in uralter Zeit an vorteilhaft,
gelegene Orte (Fluss- und Seeufer, Halbinseln,
Flügel) hingehaut wurden, können kaum als die
Anfänge nachmals stolzer Städte gelten. Uebrigens
ist manche Ortschaft bei Kriegszügen oder vor
dem Auszug der Ilelvetier nach Gallien (58 v.
Uhr.) zerstört und später nicht immer an der
gleichen Stelle wieder aufgebaut: worden. Die
ältesten Spuren von Siedlungen sind teilweise ver-
!wischt, und die Entstehung mehrerer Schweizer-
städle bleibt deshalb in Dunkel gehüllt.

6'e«/.
Vom heutigen Genf weiss man bloss, dass dort

im zweiten Jahrhundert vor Christus eine Alio-
brogerstadt stand. Schon im Jahr 120 v. Chr.
von den Römern erobert, errichtete dort Julius
Cäsar im Jahr 58 v. Chr. ein festes Lager und
zerstörte die ans rechte Rhoneufer führende Brücke,
um den vordringenden Helvel.iern den Uebergang
zu wehren. Nach dem Sturze des Römerreiches
kam Genf nacheinander unter burgundische, ost-
gotische und fränkische Herrschaft.

Uralt sind die ersten gallischen oder keltischen
Siedehiugen in der Gegend von Lausanne. Wahr-
scheint ich ist. diese Ortschaft, wie viele andere,
von den Helveliern bei der Auswanderung nach
Gallien verbrannt worden. Man hat festgestellt,
dass der Ort in römischer Zeit: schon eine gewisse
Bedeutung hatte, wurde doch der Genfersee dä-
mais nach ihm benannt (Lacus I.ausonius oder Laras
.Lausaimcnsis). Von den Alemannen um 379 neuer-
dings zerstört, Hohen dem Gemetzel entronnene Be-
^Volmer bergwärts und bauten auf einem Hügel
ein befestigtes Lager. Dort entstand die gallisch-
helvetische " Cité," auf einer benachbarten Anhöhe
der burgundische " Bourg." Es dauerte aber lange,
bis sich die beiden stark verschiedenen, ja feind-
lieh gesinnten Städte vereinigten. (1481).

/'Vc/Zwzg z/zzz/

Der Gründer von Freiburg im Uechtland ist:

Herzog Berchtold IV. von Zähringen. Die Grün-
dung fällt ins Jahr 1177. Vierzehn Jahre später
legte sein Nachfolger, Berchtold V., Rektor von
Burgund, den " Grundstein zur Stadt Bern. Hier
und in der Umgebung bestanden aber schon alte
Siedelungen aus der La Tènc-Periode (jüngere
Eisenzeit, Ilelvetier), aus der römischen und früh-
germanischen Zeit. Auch die Reichsburg Nideck
ist lange vor Berns Gründung gebaut worden,
lieber die Herleitung des Namens sind die For-
scher noch im unklaren. Jedenfalls klingt die
Sage von Berchtokls Bärenjagd nicht recht über-
zeugend. Wahrscheinlich ist der Name des neuen
Markt- und Waffenplatzes entlehnt worden von
Welsch-Bern (Verona). Man will wissen, class der
burgundische Rektor den Sagenhelden Dietrich von
Bern besonders verehrte.

•öz/veL
Wo bei Basel der Rhein seinen Lauf nach

Norden wendet, hausten schon in vorgeschichtlicher
Zeit .Fährleute, Schiffer und Fischer. Die älteste
Siedelung befand sich in der Niederung zwischen
Birsigfluss und Münsterhügel. Weiter rheinabwärts
war eine mit Zaun und Graben geschützte gallisch-
raurakische Ortschaft, teilweise aus überdachten
Wohngruben bestehend. Neben Fischfang und Jagd
nährten sich die Bewohner vom Ackerbau. Recht
einträglich war auch schon der Verkehr auf dem
Rhein. Hier wurden die Weine aus dem mittleren
Gallien (Frankreich) auf Schiffe verJaden und
rheinabwärts geführt. Nach der Niederlage von
Blbrakte (beim heutigen Autun, 58 v. Chr.) haben
sich wohl die Ueberlebenden in der obern Siede-
hing (Birsigniederung) zusammengeschlossen. Einen
kräftigen Aufschwung nahm dann die an der wich-
t igen Verkehrsstrasse von Augusta Raurica nach
Argentoratum (Basel - Angst - Strassburg) gelegene
Ortschaft während der Römerzeit:. Sie erhielt den
Namen Basilia und war gegen feindliche Einfälle

durch eine " Robur " genannte Festungsanlage ge-
schützt. Nach der Eroberung durch die Alemannen
im 5. Jahrhundert, ist das raurakisch-römische Basel
mit der Zeit eine alemannische Stadt, geworden.

Z/'/z/r/z.
Aus Pfahlbauersiedelungen und spätem keltisch-

helvetischen Ortschaften ist die Stadt Zürich her-
vorgegangen. Die grossie Niederlassung befand
sich am spätem Lindenhof-Hügel und entstand' in
der Bronzezeit (1900—250 v. Chr.): Die Römer
befestigten im 1. und 2. Jahrhundert n. Chr. den
Platz mit einem Kastell und errichteten ein Zoll-
haus. Der Ort hiess Turirum. Auch Zürich fiel
später in die Hände der Alemannen und entwickelte
sich mit der Zeit zu mehreren getrennten Gemein-
wesen. In der Pfalz (dem Kastell) und ihrer
Umgehung wohnten Königsleute. Rings um die
Kirche der h. Felix und Regula und um das Chor-
herreiistift siedelten sich Golteshausleute an, eben-
so um das Damenstift Frau.minster. Zwischen der
Limmat und den Hängen des Zürichberges lebten
freie Alemannen. Diese vier Gemeinschaften vvur-
den später zur Reicbsvogtei Zürich zusammenge-
schlössen, in deren Mitte im 10. Jahrhundert eine
befestigte Stadt entstand. Unter Kaiser Friedrich
IL erhielt Zürich die Stellung- einer freien Reichs-
stadt.

SV. (zV/Z/mn
Dem irischen Glaubensboten Gallus verdankt die

Stadt St. Gallen ihre Entstehung. Am Ufer der
Steinach hatte sich Gallus ums Jahr 614 eine Zelle
gebaut. Daraus entstand später eine mächtige und
besonders nach dem Himnencinfall mit starken
Mauern geschützte Abtei, wo Handwerker und
Landwirte Schutz und Auskommen fanden. Später
sagte sich die Stadt von der Abtei los, sodass dort
bis zum Ende des 18. Jahrhunderts (1798) zwei
unabhängige Gemeinwesen nebeneinander bestanden.

Z.z/s<?r«.

Ltizern ist aus einem kleinen Benediktinerstift
(St. Leodegar) hervorgegangen, das unter dem el-
sässischen Kloster Murbach stand. Rings um das
Gotteshaus entwickelte sich mit der Zeit die Stadt
"Luccrren" oder " Luzzeron," die schon im Jahre
1252 eine Art Verfassung hatte und ihre früh
errungene Selbständigkeit in der Folge mannhaft:
zu verteidigen wusste.

(Wo/n A/«<7/e.
Wintertime ist keltischen Ursprungs. Villi be-

deutet keltisch Wald, tue Wasser. Andere For-
scher übersetzen den Namen mit " Feste des Vilm"
Die römische Niederlassung Vitudurum (Ober« in-
terthur) wurde von den Alemannen zerstört, aber
im Jahre 294 durch die Römer wieder aufgebaut:.
Wann die Stadt: Schaffhausen entstand, weiss mau
nicht: sicher, jedenfalls im sechsten, spätestens aber
im achten Jahrhundert. Schwäbisch-alemannische
Siedelungen waren ihre Vorläufer. Die Stadt wird
urkundlich erstmals im Jahr 1045 genannt. Solo-
thurn (Salodurum) war eine mit einem Kastell
bewehrte römische Ortschaft. Die Gegend ist aber
schon früher von Kelten besiedelt worden. Auch
Biel, die zweitgrösste Stadt des Kantons Bern, ist
wahrscheinlich keltischen Ursprungs. Der Name
wird von Beil (.Schweizerdeutsch Biel) abgeleitet.
Sitten war Hauptort der Seduner, eines der im
Wallis angesessenen Keltenstämme. Chur ist eine
akratische Ansiedlung. Nach dem Sieg der Römer
über die Rätier (15 v. Chr.) wurde der Ort be-
festigt. Bellinzona entstand in römischer Zeit und
iiatte wegen des Verkehrs über den Gotthardpass
stets eine gewisse Bedeutung. Die Stadl Neuenbürg
ist unter Graf Rudolf II. von Burgund gegründet
worden. Das " Castrum Novum " wurde wahr-
scheinlich als Bollwerk gegen die Hunneneinfälle
errichtet.

Und wo die Väter stritten, da geht ein neu
Geschlecht

Und übt in neuen Sitten das alte, gute Recht.

Obiger Artikel ist dem " Schatzkästlein " des soeben
erschienenen Pestalozzi-Kalenders für 1926 entnont-
men. Zu beziehen gegen 2/10 postfrei von unserm
Bureau.

For Sale on Account of Departure.

SEMI-DETACHED RESIDENCE in PURLEY
occupying an excellent position in one of the most
favoured parts, within five minutes of a 'bus route and
twelve minutes of main line Station and shops ; a pre-
war built (but with all modern conveniences; attractively
designed residence, standing well back from and above
the road, and containing :—

Pretty Entrance Hall with Anthracite Stove (Cloak Room
off), Handsome Dining Room 15 ft. by 20 ft., with doors
to Garden, Drawing Room 14 ft. 9 in. by 18 ft. (into bay),
Morning Room 14 ft. by 10 ft. 9 ins., with door to
veranda. Large light Kitchen, Scullery, Larder, etc.,
and Cellarage. Above, on one Floor only, are five
Bed Rooms and a Dressing Room (14 ft. 9 in. by 15 ft.,
13 ft. 6 in. by 10 ft 9 in., 16 ft. 6 in. by 15 ft., I 1 ft. by
10 ft., 10 ft. 9 in. by 10 ft. 3 in., 14 ft. by 10 ft. 9 in., and
10 ft. 3 in. by 9 ft. 9 in.) Good Bathroom with tiled
Dado, Bath and Lavatory Basin. Heated Linen Cup-
board, separate W.C.

The interior is 111 excellent repair, Gas and Electric
Light installed, with heating points in principal rooms.
Company's water, main drainage. Large matured
Garden, well stocked and maintained, paths crazy paved.
Room for Garage. Freehold, £2,500.
Further particulars from P. DEUSS, 23, Furze Lane, Purley
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